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durch ein gesellschaftliches Gericht oder 
disziplinarisch zur Verantwortung ge
zogen worden und ist seine erneute 
Handlung Ausdruck seiner bisherigen 
Unbelehrbarkeit, kann dieser Umstand 
als taterschwerend gewertet werden. 
Die Tatmotivation und der Grad der

Schuld, z. B. Diebstahl oder Betrug, um 
Mittel für Alkoholmißbrauch zu erlan
gen, ohne daß schon eine asoziale 
Lebensweise vorliegt, oder die Art und 
Weise der Tatbegehung, wenn der Täter 
z. B. Kinder zur Tat benutzt, können 
erschwerende Umstände begründen.

§161 a
Untreue zum Nachteil sozialistischen Eigentums

(1) Wer die ihm durch Gesetz, Auftrag oder Vertrag eingeräumte Befugnis, über 
sozialistisches Eigentum zu verfügen oder es zu verwalten oder in sonstiger 
Weise Vermögensinteressen des sozialistischen Eigentums wahrzunehmen, miß
braucht und dadurch zum Schaden des sozialistischen Eigentums sich oder ande
ren rechtswidrig Vermögensvorteile verschafft, wird mit Geldstrafe, Verurtei
lung auf Bewährung oder mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren bestraft.

(2) Der Versuch ist strafbar.

1. § 161 a erfaßt eine spezifische Form 
von Angriffen eines bestimmten Per
sonenkreises auf das sozialistische 
Eigentum, die weder Diebstahl noch Be
trug oder Sachbeschädigung sind. Im 
Unterschied zu den anderen, mit dem 
Ziel der Bereicherung begangenen Straf
taten gegen das sozialistische Eigentum, 
werden die Vorteile durch Mißbrauch 
eingeräumter Befugnisse erlangt. Zwi
schen dem Befugnismißbrauch und dem 
Vermögensvorteil muß daher ein unmit
telbarer Zusammenhang bestehen (vgl. 
OG-Urteil vom 22. 7. 1976/2 a OSK 9/76).

2. Absatz 1 setzt das Vorliegen von 
Befugnissen voraus, die kraft Gesetzes, 
Auftrags oder Vertrags bestehen. Ent
scheidend sind die dem Täter tatsächlich 
übertragenen Befugnisse, nicht eine be
stimmte Funktionsbezeichnung. Diese 
sind an Hand des Arbeitsvertrages, des 
Funktionsplans und dgl. festzustellen. 
Die übertragenen Befugnisse müssen 
einen bestimmten Grad an Selbständig
keit und Eigenverantwortlichkeit be
inhalten. So begründet die nach § 80 
Abs. 1 AGB allen Werktätigen oblie
gende Pflicht, das sozialistische Eigen

tum vor Beschädigung und Verlust zu 
schützen, noch keine von § 161 a erfaß
ten Pflichten; es bedarf dazu der Fest
stellung spezieller Rechte und Pflichten, 
wie sie sich z. B. aus der erweiterten 
materiellen Verantwortlichkeit gemäß 
§ 262 AGB ergeben.
Täter können daher z. B. sein: Betriebs
leiter, Abteilungsleiter, Hauptbuchhal
ter, Gutachter im Zusammenhang mit 
wirtschaftlichen Entscheidungen und 
andere Inhaber von Vertrauensstellun
gen nach § 165, ferner Verkaufsstellen
leiter, Gaststättenleiter und andere Lei
tungskräfte innerhalb und außerhalb 
der Volkswirtschaft. In Betracht kom
men aber auch Personen mit bestimm
ten Aufträgen (oder Verträgen) zur Ver
waltung oder zur Wahrnehmung von 
Vermögensinteressen des sozialistischen 
Eigentums wie z. B. Gaststättenkräfte 
mit eigenem Haftungsbereich, Kommis
sionshändler usw.

3. Die Befugnis, über sozialistisches 
Eigentum zu verfügen, ist inhaltlich 
identisch mit der Verfügungsbefugnis 
wie sie Inhabern einer Vertrauensstel
lung gemäß § 165 übertragen ist. Dar-
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